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Allgemeiner Teil

Kantonsrat

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2021
Für das Referendum sind 3000 Unterschriften von Stimmberechtigten 
oder Begehren von 21 Gemeinden erforderlich.

Dekret  
über die Genehmigung des Beitritts des Kantons  
Luzern zur Interkantonalen Vereinbarung  
über die kantonalen Beiträge an die Spitäler  
zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung und 
deren Ausgleich unter den Kantonen

vom 30. November 2020

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 25. August 2020,

beschliesst:

1. Der Beitritt des Kantons Luzern zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
kantonalen Beiträge an die Spitäler zur Finanzierung der ärztlichen Weiter-
bildung und deren Ausgleich unter den Kantonen (Weiterbildungsfinanzierungs-
vereinbarung, WFV) vom 20. November 2014 wird genehmigt.

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, künftigen Änderungen der Vereinbarung  
in eigener Kompetenz zuzustimmen, soweit diese nicht dem obligatorischen  
Referendum unterstehen.
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3. Das Dekret ist mit der Interkantonalen Vereinbarung zu veröffentlichen.  
Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern, 30. November 2020

Im Namen des Kantonsrates
Die Präsidentin: Ylfete Fanaj
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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Anhang 
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